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19. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda „Niederrode Dorfwiese“ 
Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme – Landkreis Fulda, Fachdienst Bauen und Wohnen,  
                            Fachdienst Landwirtschaft 

Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sachverhalt: 
Der Landkreis Fulda, Fachdienst Bauen und Wohnen sowie Fachdienst Landwirtschaft 
meldet Bedenken bezüglich der Lärmimmissionen, verursacht durch die in der Nähe 
vorhandenen Betriebe der Holzverarbeitung und der Landwirtschaften, an. Er befürchtet 
eine Benachteiligung der bestehenden Betriebe durch die Ansiedlung eines Allgemeinen 
Wohngebiets in unmittelbarer Nähe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seite 4 
19. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda „Niederrode Dorfwiese“ 
Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abwägung: 
 
 
Im bestehenden Dorfgebiet entlang der Niederroder Straße liegen Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft, Wohngebäude und nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe 
nebeneinander. Das Plangebiet liegt als Arrondierung am Rand des Siedlungskörpers. Die 
geplanten Wohngebäude rücken nicht näher an die Betriebe heran, als die bestehende 
Wohnbebauung. Aus diesem Grund wird von der Beauftragung eines externen 
Lärmgutachtens abgesehen.  
 
Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Nach TA Lärm gilt für dieses 
Baugebiet ein um 5 dB niedrigerer Immissionsrichtwert als für das angrenzende 
Dorfgebiet. Aus diesem Grund wird zum Schutz der künftigen Bewohner des Gebiets sowie 
zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die umliegenden Betriebe im Bebauungsplan 
eine allgemeine Festsetzung zum Lärmschutz mit Bezug auf die TA Lärm und die DIN 
4109-2 formuliert. So müssen bei der Berechnung der einzuhaltenden Schalldämmmaße 
der Außenbauteile die Immissionsrichtwerte nach der TA-Lärm für Dorfgebiete als 
maßgeblicher Außenlärmpegel angenommen werden. Für das Bauleitplanverfahren der 
Flächennutzungsplanänderung ergeben sich keine Änderungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Auf ein externes Lärmgutachten wird verzichtet. Eine allgemeine Festsetzung im 
Bebauungsplan zum Lärmschutz mit Bezug auf die TA Lärm und die DIN 4109-2 wird als 
ausreichend erachtet. 
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19. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda „Niederrode Dorfwiese“ 
Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme – Polizeipräsidium Osthessen Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sachverhalt: 
Das Polizeipräsidium Osthessen regt zum Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer die 
Ergänzung eines Fußwegs mit Hochbord (Bürgersteig) an. 
 
 
 
Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des 
Flächennutzungsplans und wird in der Abwägung zum Bebauungsplan behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ein Beschlussvorschlag ist nicht notwendig, da die eingebrachten Anregungen nicht 
Bestanteil des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans sind. 
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19. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda „Niederrode Dorfwiese“ 
Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme – Regierungspräsidium Kassel, Dez. 31.2 Wasser- und  
     Bodenschutz 

Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sachverhalt: 
Das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 31.2 Wasser- und Bodenschutz weist auf die 
Lage des Plangebiets im Wasserschutzgebiet Zone IIIA hin und regt den Verweis auf die 
Wasserschutzgebietsverordnung hin. Des Weiteren regt das RP Kassel an, die 
Bestimmungen zum vorsorgenden Bodenschutz in die nachrichtlichen Übernahmen 
aufzunehmen und weist auf die Notwendigkeit einer bodenfunktionalen 
Kompensationsbetrachtung hin. 
 
 
 
Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Anregung ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des 
Flächennutzungsplans und wird in der Abwägung zum Bebauungsplan behandelt. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Untere Wasserbehörde wurde beteiligt. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des 
Flächennutzungsplans und wird in der Abwägung zum Bebauungsplan behandelt. 
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Die Anregung ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des 
Flächennutzungsplans und wird in der Abwägung zum Bebauungsplan behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ein Beschlussvorschlag ist nicht notwendig, da die eingebrachten Anregungen nicht 
Bestanteil des Bauleitplanverfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplans sind. 
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19. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Fulda „Niederrode Dorfwiese“ 
Abwägung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen und Bedenken 

Stellungnahme – Regierungspräsidium Kassel, Dez. 33.2 Immissionsschutz Sachverhalt, Abwägung und Beschlussvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sachverhalt: 
Das Regierungspräsidium Kassel, Dezernat 33.2 Immissionsschutz weist auf mögliche 
Probleme bezüglich der Lärmimmissionen durch die L 3079 und einen unweit gelegenen 
Gewerbebetrieb hin. 
 
 
 
Abwägung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im bestehenden Dorfgebiet entlang der Niederroder Straße liegen Betriebe der Land- und 
Forstwirtschaft, Wohngebäude und nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe 
nebeneinander. Das Plangebiet liegt als Arrondierung am Rand des Siedlungskörpers. Die 
geplanten Wohngebäude rücken nicht näher an die Landesstraße und die Betriebe heran, 
als die bestehende Wohnbebauung. Aus diesem Grund wird von der Beauftragung eines 
externen Lärmgutachtens abgesehen. 
 
Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Nach TA Lärm gilt für dieses 
Baugebiet ein um 5 dB niedrigerer Immissionsrichtwert als für das angrenzende 
Dorfgebiet. Aus diesem Grund wird zum Schutz der künftigen Bewohner des Gebiets sowie 
zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die umliegenden Betriebe im Bebauungsplan 
eine allgemeine Festsetzung zum Lärmschutz mit Bezug auf die TA Lärm und die DIN 
4109-2 formuliert. So müssen bei der Berechnung der einzuhaltenden Schalldämmmaße 
der Außenbauteile die Immissionsrichtwerte nach der TA-Lärm für Dorfgebiete als 
maßgeblicher Außenlärmpegel angenommen werden. Für das Bauleitplanverfahren der 
Flächennutzungsplanänderung ergeben sich keine Änderungen. 
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Beschlussvorschlag: 
Auf ein externes Lärmgutachten wird verzichtet. Eine allgemeine Festsetzung im 
Bebauungsplan zum Lärmschutz mit Bezug auf die TA Lärm und die DIN 4109-2 wird als 
ausreichend erachtet. 
 
 
 


